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Abschnitt Prüfkriterien ja nein Bemerkungen

9.1. Die Investition betrifft folgende Tätigkeiten: 
a) Sanierung von Umweltschäden, einschließlich der Beein-

trächtigung der Qualität des Bodens, des Oberflächen- oder 
des Grundwassers oder der Meeresumwelt;

b) Rehabilitierung von geschädigten natürlichen Lebensräu-
men und Ökosystemen;

c) Schutz bzw. Wiederherstellung von Biodiversität oder Öko-
systemen, um dazu beitragen, Ökosysteme in einen guten 
Zustand zu versetzen oder Ökosysteme, die bereits in 
gutem Zustand sind, zu schützen;

d) Umsetzung naturbasierter Lösungen für die Anpassung an 
den Klimawandel und für den Klimaschutz.

Dieser Artikel gilt nicht für 
– Beihilfen zur Bewältigung der Folgen von Naturkata-

strophen wie Erdbeben, Lawinen, Erdrutschen, Über-
schwemmungen, Wirbelstürmen, Orkanen, Vulkanaus-
brüchen und Flächenbränden natürlichen Ursprungs

– für die Sanierung oder Rehabilitierung nach der Stillle-
gung von Kraftwerken und der Einstellung von Bergbau- 
oder Fördertätigkeiten.

9.2. Es ist keine juristische oder natürliche Person bekannt, die 
nach den Rechtsvorschriften haftet.

Sämtliche Investitionskosten sind beihilfefähig.

Die Investitionskosten sind nur zum Teil beihilfefähig.

– Wenn die juristische oder natürliche Person bekannt ist, 
die nach den Rechtsvorschriften haftet, muss diese nach 
dem Verursacherprinzip die Arbeiten finanzieren, die er-
forderlich sind, um die Schädigung und Kontaminierung 
der Umwelt zu verhindern bzw. rückgängig zu machen 
- für diese Kosten werden keine staatlichen Beihilfen 
gewährt.

– Wenn die haftende Person nicht bekannt ist oder nicht 
zur Übernahme der Kosten herangezogen werden kann, 
so kann eine Beihilfe zur Unterstützung der Sanierungs- 
oder Rehabilitierungsarbeiten gewährt werden. 

– Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen nach 
Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 92/43/EWG des Rates1 
werden keine Beihilfen gewährt. Beihilfen nach diesem 
Artikel können zur Deckung der Mehrkosten gewährt 
werden, die erforderlich sind, um den Umfang oder die 
Zielsetzungen dieser Maßnahmen über die rechtlichen 
Verpflichtungen nach Artikel 6 Absatz 4 der Richtlinie 
92/43/EWG hinaus 

– Die beihilfefähigen Kosten entsprechen den Kosten der 
Sanierungsarbeiten abzüglich der daraus erwachsenden 
Wertsteigerung des Grundstücks. Alle Ausgaben eines 
Unternehmens für die Sanierung seines Standorts gel-
ten als beihilfefähige Investitionen zur Sanierung eines 
schadstoffbelasteten Standorts, und zwar unabhängig 
davon, ob sie in der Bilanz als Anlagevermögen ausge-
wiesen werden können.

– Bei Investitionen in den Schutz bzw. die Wiederherstel-
lung der Biodiversität und in die Umsetzung naturbasier-
ter Lösungen für die Anpassung an den Klimawandel 
und für den Klimaschutz sind die Gesamtkosten der 
Arbeiten, die zum Schutz bzw. zur Wiederherstellung 
der Biodiversität oder zur Umsetzung naturbasierter Lö-
sungen für die Anpassung an den Klimawandel und für 
den Klimaschutz beitragen, beihilfefähig.

9.3. Für den Fall, dass ein Gutachten zur Wertsteigerung eines 
Grundstücks infolge einer Sanierung gefördert werden soll:
Das Gutachten wird von einem unabhängigen Sachverstän-
digen erstellt.

9.4. Investitionen in die Sanierung von Umweltschäden oder die 
Rehabilitierung von natürlichen Lebensräumen und Ökosyste-
men
– Die Beihilfeintensität überschreitet nicht 100 % der beihilfe-

fähigen Kosten.
– Investitionen in den Schutz bzw. die Wiederherstellung der 

Biodiversität und in naturbasierte Lösungen für die Anpas-
sung an den Klimawandel und für den Klimaschutz

 Die Beihilfeintensität überschreitet nicht 
 70 % der beihilfefähigen Kosten bei großen Unternehmen
 80 % bei mittleren Unternehmen 
 90 % bei kleinen Unternehmen

9. Besondere Anforderungen nach Art. 45 – Investitionsbeihilfen für die Sanierung schadstoffbelasteter Standorte
kumulative Kriterien, d. h. bei allen Bedingungen muss „ja“ 
angekreuzt werden; bei Nichterfüllung eines Kriteriums ist 
Artikel nicht anwendbar

Arbeitshilfe zur beihilferechtlichen Prüfung  
nach der Allgemeinen Gruppenfreistellungs- 
verordnung (AGVO) VO (EU) Nr. 651/2014

1 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206 vom 
22.7.1992, S. 7)
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Ort           Datum (TT.MM.JJJJ) Unterschrift | Stempel

Bestätigung:
Es wird bestätigt, dass die Voraussetzungen für eine Be-
willigung des beantragten Projekts nach den einschlägigen 
beihilferechtlichen Regelungen gegeben sind.
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